
4. Änderung der Benutzer- und Gebührenordnung für das Zerkleinern von
Baumschnitt der Stadt Dillenburg vom 30.10.1991

Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757), der §§ 1 bis 5a und
9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I. 225), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54) hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Dillenburg in ihrer Sitzung am 21. August 2008 folgende

4. Änderung der Benutzer- und Gebührenordnung für das Zerkleinern von
Baumschnitt der Stadt Dillenburg vom 30.10.1991

beschlossen:

Artikel 1

Der § 2 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt:

„Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt der Schreddervorgang auf dem Grundstück des
Benutzers. Bei der Terminabstimmung ist vom Benutzer anzugeben, ob beim
Schreddervorgang, für das Anreichen des Baumschnitts, eine Hilfsperson zur Verfügung steht
oder aber von der Stadt bzw. deren Beauftragten gestellt werden muss.“

Artikel 2

Der § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Benutzungsgebühr beträgt

a) wenn beim Schreddervorgang eine private Hilfsperson zur Verfügung steht:

pro angefangene Viertelstunde 20,00€
pro Vollstunde 60,00€

b) wenn von der Stadt bzw. ihrem Beauftragten eine zusätzliche Hilfsperson gestellt wird:

pro angefangene Viertelstunde 25,00 €
pro Vollstunde 75,00€

Artikel 3

Die vorstehende 4. Änderung der Benutzer- und Gebührenordnung für das Zerkleinern von
Baumschnitt der Stadt Dillenburg vom 30.10.1991 tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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